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I. Die zivilrechtliche Notwehr, § 227 BGB 
 Deckt sich vollständig mit der strafrechtlichen Notwehrvorschrift des § 32 StGB. 
 
II. Der defensive Notstand, § 228 BGB (Verteidigungsnotstand) – spezieller Rechtfertigungsgrund zu 

§ 303 StGB. 
1. Es liegt kein gegenwärtiger rechtswidriger Angriff eines Menschen vor. 
2. Es droht eine Gefahr für den Betroffenen oder einen Dritten. 
3. Die Gefahr geht von der Sache aus. 
4. Zur Abwehr dieser Gefahr ist die Beschädigung oder Zerstörung dieser Sache notwendig. 
5. Abwägungskriterium: Die Beeinträchtigung durch die Sache indiziert hier die Rechtfertigung. Der 

durch die Beschädigung oder Zerstörung angerichtete Schaden darf aber nicht unverhältnismäßig 
viel größer sein als der Schaden, der durch die Sache droht. 

6. Subjektives Rechtfertigungselement: Täter muss die Notstandslage kennen und Abwehrabsicht ha-
ben. 

 
III. Der aggressive Notstand, § 904 BGB 

1. Es droht eine Gefahr für den Betroffenen oder einen Dritten. 
2. Die Gefahr geht nicht von der betroffenen Sache aus. 
3. Zur Abwehr dieser Gefahr ist eine Einwirkung (i.d.R. die Beschädigung oder Zerstörung) auf diese 

Sache notwendig. 
4. Abwägungskriterium: Das geschützte Interesse (das Rechtsgut, welches verteidigt wird) muss das 

beeinträchtigte Interesse (die Sache, auf die eingewirkt wird) eindeutig überwiegen. 
5. Subjektives Rechtfertigungselement: Täter muss die Notstandslage kennen und Abwehrabsicht ha-

ben. 
 
IV. Das allgemeine Selbsthilferecht, § 229 BGB – zur Sicherung eines zivilrechtlichen Anspruchs. 

1. Bestehen eines zivilrechtlichen Anspruchs. 
2. Dieser Anspruch muss einredefrei, einklagbar und vollstreckbar sein. 
3. Eilbedürftigkeit: Ohne sofortiges Eingreifen muss die Gefahr bestehen, dass die Verwirklichung 

des Anspruchs vereitelt oder wesentlich erschwert wird. 
4. Obrigkeitliche Hilfe ist nicht rechtzeitig zu erlangen, auch nicht im Wege der einstweiligen Verfü-

gung oder des Arrests. 
5. Erforderlichkeit, § 230 I BGB. 
6. Subjektives Rechtfertigungselement: Handeln, um den Anspruch zu sichern. 

 
V. Die Besitzkehr, § 859 II BGB (beim Rechtsbesitzer i.V.m. § 1029 BGB; beim Teilbesitzer i.V.m. 

§ 865 BGB) 
 
VI. Die besonderen Selbsthilferechte, §§ 562b, 581 II, 592, 910, 962 BGB 
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